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nen systematischen Auswertung
von z.Zt. rund 2.500 geburtshilfli-
chen Fallakten aus den Jahren 1983
bis 1989. In diesen Fällen, in denen
Eltern Pflegeleistungen für ein be-
hindertes Kind beantragt hatten,
habe die Krankenkasse ihrem in
den §§ 116 SGB X und 66 SGB V er-
teilten Auftrag entsprechend ge-
prüft, ob die Behinderung Folge von
Behandlungsfehlern bei der Ge-
burtsleitung sei. In zwölf Fällen sei
bereits Schadenersatz geleistet, in
weiteren rund 50 Fällen ein ernst-
hafter Behandlungsfehlerverdacht
erhoben worden. In die Prüfung sei-
en nun auch 1.500 weitere Fälle aus
den Jahren 1990 bis 1996 einbezo-
gen worden. Bei den Begutachtun-
gen hätten sich im wesentlichen
zwei Fehlerkategorien herausge-
stellt, nämlich in rund 60 Prozent
der Fälle organisatorische Mängel
wie z.B. Nichterreichbarkeit von
Ärzten und in etwa 40 Prozent ärzt-
liche Fehler im engeren Sinne wie
z.B. die Nichterkennung einer kind-
lichen Entwicklungsverzögerung
oder einer vorzeitigen Placentalö-
sung während der Schwanger-
schaftsbetreuung. Schupeta schlug
vor, in Zusammenarbeit zwischen
den Trägern der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, der Ärzteschaft
und den ärztlichen Berufshaft-
pflichtversicherern einen Pool ge-
eigneter Gutachter zu bilden und
gemeinsam Standards für die Be-
gutachtung festzulegen.

Häufigste Fehler und Maßnahmen 
zur Vermeidung

Den für die Begutachtung peri-
natologischer Zwischenfälle zwei-
fellos wichtigsten Teil der Veranstal-
tung bildeten die ärztlichen Fach-
vorträge aus geburtshilflicher und
neonatologisch/neuropädiatrischer
Sicht. Prof. Dr. med. J.W. Dudenhau-
sen, Direktor der Klinik für Ge-
burtsmedizin am Virchow-Klinikum
Berlin, stellte in seinem Vortrag zum
„state of the art in der Geburtshilfe“
die häufigsten Fehler heraus: Die
Nichterkennung einer vitalen feta-
len Gefährdung, die verspätete oder

fehlende Reaktion auf Gefähr-
dungszeichen und eventuelle Ent-
scheidung zur Sectio, die verspätete
Hinzuziehung eines Arztes, Ober-
arztes oder Neonatologen, fehlende
Zuständigkeitsregelungen zwischen
Hebamme und beteiligten Ärzten
sowie unzureichende Überwachung
und Versorgung des Neugeborenen.
Er empfahl zur Vermeidung bzw.
Beherrschung kritischer Situationen
die ständige Anwesenheit einer
Hebamme und eines Arztes mit ge-
burtshilflichen Kenntnissen und Er-
fahrungen, die ständige Verfügbar-
keit eines Facharztes, eine kompe-
tente ärztliche Befundung des Car-
diotokogramms, ferner schriftliche
Anweisungen der Klinikleitung zur
Abgrenzung der Verantwortungsbe-
reiche von Arzt und Hebamme, über
die Hinzuziehung des Oberarztes
und über die Benachrichtigung des
Neonatologen, einen Katalog der
Verlegungsindikationen von Neuge-
borenen in die Kinderklinik sowie
Maßnahmen zur Beherrschbarkeit
geburtshilflicher Standardsituatio-
nen wie z.B. einer Notsectio, einer
sekundären Sectio oder einer vagi-
nal-operativen Entbindung.

Perinatale Hypoxie und ihre Folgen

Im Anschluß an einen instrukti-
ven Bericht von Professor Dr. med.
Peter Lemburg, Direktor der Abtei-
lung Neonatologie am Zentrum für
Kinderheilkunde der Universität
Düsseldorf, über die spezifischen
Probleme der neonatologischen
Versorgung und Betreuung der El-
tern z.B. extrem frühgeborener Kin-
der befaßte sich zuletzt Professor
Dr.F.J.Schulte,ehemaliger Direktor
der Kinderklinik des Universitäts-
krankenhauses Eppendorf in Ham-
burg, aus der Sicht des Neuropädia-
ters mit den Problemen der Kausa-
lität von Fehler und Schaden bei ge-
burtshilflichen Komplikationen.

Nach Schulte kann eine geburts-
assoziierte Hirnschädigung – in Ab-
grenzung zu anderen, prä- oder
postnatalen Ursachen frühkindli-
cher Hirnleistungsstörungen – nur
unter bestimmten Voraussetzungen

angenommen werden. Wesentliches
Merkmal sei, so Schulte, das Vorlie-
gen einer Cerebralparese. Zu dieser
in etwa 2,5 Promille der Gesamtbe-
völkerung vorkommenden, häufig
auf bestimmte Risikogruppen bezo-
genen, aber nur in 10 – 20 Prozent
der Fälle geburtsassoziierten Hirn-
schädigung müßten bei reifen Neu-
geborenen ein „fetal distress“, eine
Depression vitaler Parameter, ein
neurologisches Durchgangssyn-
drom und eine typische bildgeben-
de Sequenz morphologischer Hirn-
parenchymveränderungen bzw.
-substanzdefekte in der postparta-
len Phase hinzutreten, um die An-
nahme eines unter der Geburt ein-
getretenen Hirnschadens zu recht-
fertigen. Dies gelte nicht in gleicher
Weise für spastische Diplegien bei
Frühgeborenen mit einem Geburts-
gewicht unter 2.500g, bei denen es
auch unter optimierten Behand-
lungsbedingungen in 10 – 15 Pro-
zent zu psychoneurologischen
Störungen komme. Ein häufiger
Grund hierfür sei in der Unreife der
cerebralen arteriellen Gefäßversor-
gung dieser Kinder zu sehen.

Die Ausführungen von Schulte
machten deutlich, daß die Beurtei-
lung der Kausalität von Fehlern bei
der Geburtshilfe für einen kindli-
chen Hirnschaden und damit der
Schadenersatzverpflichtung beson-
ders schwierig, anspruchsvoll und
nicht selten auch unsicher ist. Bei
der Begutachtung derartiger Fälle
wird deshalb neben einem geburts-
hilflichen Gutachten, das zur Fest-
stellung von Behandlungsfehlern
gelangt, im Regelfall auch die Ein-
holung eines neuropädiatrischen
Gutachtens unverzichtbar sein.

In der abschließenden Diskussi-
on nahm die Erörterung der Frage
breiten Raum ein, wie sich die Bud-
getierung im Gesundheitswesen, ei-
ne unzureichende Stellenausstat-
tung und die Bestimmungen des Ar-
beitszeitgesetzes auf die Sicherstel-
lung einer adäquaten geburtshilfli-
chen Versorgung und die Behand-
lungsfehlerrisiken auswirken.

In diesem Zusammenhang wurde
nicht nur von seiten der Kranken-
kassen eine weitere Konzentration
der geburtshilflichen Tätigkeit auf
geeignete Perinatalzentren gefor-
dert.


